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Rufname: 
 

Geboren am: 

 

Geschlecht: männlich weiblich Farbe: 

 

HUNDEANMELDUNG 
 

Hundehalter:      Markennummer und EDV-Nr.:                              
Wird von der Marktgemeinde ausgefüllt! 

Name:   
 

Straße:      
 

PLZ Ort:      
 

Tel.Nr.:     Datum:  

 

Daten des Hundes 
 

  
 

 
Besitz seit: 

 

 

➢ mit erhöhtem Gefährdungspotential?  Ja Nein 

Bitte bei nachstehenden Rassen oder Kreuzungen das Zusatzblatt ausfüllen! 

Bullterrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, Dogo Argentino, Pit-Bull, Bandog, Rottweiler und Tosa Inu, 
sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Rassen.  

 

Zahlungsart der Hundeabgabe:  Einzugsermächtigung  Zahlschein 

 

IBAN:  
 
Bank:                                                                 
 
BIC:                                                                    

  
Wurde die Hundeabgabe für dieses Jahr bereits entrichtet?   Ja  Nein 

Falls Ja, bitte um eine Bestätigung per Email jener Gemeinde wo die Abgabe entrichtet wurde oder eine 
Überweisungsbestätigung, dann entfällt die Hundeabgabe dieses Jahr. 

Allgemeiner Sachkundenachweis und Haftpflichtversicherung 
 

    Ich nehme zur Kenntnis, dass bei der Anmeldung der Hundehaltung die Nachweise der erforderlichen 
Sachkunde (NÖ Hundepass) und einer ausreichenden Haftpflichtversicherung (mind. 725.000,00 €) 
anzuschließen sind. Sofern die erforderlichen Nachweise nicht bereits bei der Anmeldung vorgelegt werden, 
sind diese innerhalb von sechs Monaten ab dem Anmeldedatum unaufgefordert der Gemeinde zu übermitteln. 

Rasse: 
 

Chipnummer: 
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(Datum, Unterschrift des/der Hundehalter/in) 

Hinweis zur Abmeldung des Hundes: 
 

Die Hundehalterin / der Hundehalter ist verpflichtet, den Hund unverzüglich bei der Gemeinde abzumelden, wenn 
dieser verstorben ist, abgegeben wurde, an einen anderen Ort verbracht oder die Haltung beendet wurde. Die 
Abmeldung muss schriftlich erfolgen und hat folgende Angaben zu enthalten: die EDV-Nummer, den Namen und 
die Anschrift der Hundehalterin / des Hundehalters, den Namen des Hundes sowie den Abmeldegrund. Solange 
diese Meldung nicht erfolgt ist, besteht die Abgabepflicht weiter. 

 

    Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit, dass ich alle Angaben wahrheitsgemäß und vollständig 
angegeben habe und verpflichte mich, jede Änderung der angegebenen Daten unverzüglich und 
unaufgefordert bekanntzugeben. 

 
Diese Anmeldung erfolgt auf Grundlage des NÖ Hundeabgabegesetzes 1979 in der jeweils gültigen Fassung. 


